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Rechte der Aktionäre 
 
 

Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG  

 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft 

über Angelegenheiten der Gesellschaft, über die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen 

der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und der in 

den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen verlangen, soweit sie zur sachgemäßen 

Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 

 

Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der 

Aussprache zu stellen. Der Vorstand darf die Auskunft unter den in § 131 Abs. 3 AktG 

genannten Gründen verweigern. 

 


